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Angemerkt darf werden, dass die Begutachtungsfrist von zwei Wochen, in die 
noch dazu Feiertage fallen, zu kurz bemessen ist. 
 
 
 
Im Entwurf sollten  einheitlich verwendete Geschlechtsbezeichnungen 
verwendet werden.  
So heißt es z. B. im Beamten-Dienstrechtsgesetz im § 39b „Beamtin oder 
einem Beamten“, einige Zeilen darunter im §48(1)bis(2a) Abs.3 Zeile drei „der 
Beamte“ ohne weibliche Form. 
Diese Uneinheitlichkeit zieht sich durch den ganzen Entwurf hindurch. 
Der Gesetzgeber sollte sich innerhalb eines Gesetzes wohl auf eine Form 
einigen. 
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